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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  

 

Das Augenmerk der Unternehmer möchten wir ins-
besondere auf die bald in Kraft tretende GmbH-
Reform mit der Möglichkeit der Gründung einer so-
genannten Unternehmergesellschaft richten. 

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALT:  

• Steuertermine: Oktober - Dezember 2008 

• Einkommensteuer 

� Betriebsveräußerung könnte bei Ab-
schluss eines Beratervertrags mit dem 
Erwerber nicht steuerbegünstigt sein 

� Finanzverwaltung erlässt Regeln zur 
Pauschalierung der Einkommensteuer 
für Sachzuwendungen 

� Übermittelte Lohnsteuerbescheinigung 
kann nicht geändert werden 

� Anerkennung von Mietverträgen zwi-
schen nahen Angehörigen bei familiä-
rem Zusammenleben 

� Bundesverfassungsgericht bestätigt 
Abfärberegelung 
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� Verhängung von Ordnungsgeld wegen 
Nichteinreichens von Jahresabschlüs-
sen 

� GmbH-Reform vom Bundestag verab-
schiedet 

• Umsatzsteuer 

� Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung 
bei Rechnungsberichtigung wegen 
unberechtigt ausgewiesener Umsatz-
steuer bedeutsam 

• AO/FGO 

� Erwerber eines Betriebs haftet für alle 
Betriebssteuern 
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� Abbuchungsverfahren benachteiligt 
Verbraucher, Einzugsermächtigung 
nicht 
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Termine Oktober – Dezember 2008 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 

dto. 10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 
dto. 10.12.2008 15.12.2008 7.12.2008 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 
dto. 10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 
dto. 10.12.2008 15.12.2008 7.12.2008 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 

10.12.2008 15.12.2008 7.12.2008 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.12.2008 15.12.2008 7.12.2008 

Gewerbesteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 
Grundsteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 
Sozialversicherung5 29.10.20086 entfällt entfällt 
dto. 26.11.2008 entfällt entfällt 
dto. 29.12.2008 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-

den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen 
möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte 
mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Betriebsveräußerung könnte bei Abschluss eines Beratervertrags mit dem Er-
werber nicht steuerbegünstigt sein 

 
Zu den steuerpflichtigen Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung des ganzen 
Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs erzielt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen wird ein Freibetrag ge-
währt. Ein danach verbleibender Gewinn kann mit einem ermäßigten Steuersatz besteuert werden. Voraussetzung für 
diese Vergünstigungen ist die Beendigung derjenigen Betätigung, die der Veräußerer bisher im Rahmen seines Betriebs 
ausgeübt hat. 
 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf1 liegt keine begünstigte Veräußerung vor, wenn der Veräußerer nach 
der Veräußerung noch Unternehmerinitiative entfaltet und Unternehmerrisiko trägt. Das kann der Fall sein, wenn mit 
dem Erwerber ein Beratervertrag abgeschlossen wird und sich der Veräußerer verpflichtet, den Erwerber in entschei-
denden Aufgabenfeldern (z. B. Bewerbung des bisherigen Kundenstamms) erheblich zu unterstützen und das Honorar 
für die Beratung nicht unbedeutend ist. Dies gilt auch dann, wenn das Beraterhonorar weniger als 10 % der Umsätze, 
aber nahezu die Hälfte des jährlichen Gewinns des veräußerten Unternehmens beträgt. 
 
Hinweis: Bei einer Veräußerung einer freiberuflichen Praxis ist eine geringfügige Zurückbehaltung von Patienten oder 
Mandanten unschädlich, wenn auf diesen Personenkreis in den letzten drei Jahren weniger als 10 % der gesamten 
Einnahmen entfielen. Ob diese Regelung auf die Veräußerung der wesentlichen Grundlagen eines gewerblichen Betriebs 
übertragbar ist, ließ das Finanzgericht offen. 
 
Der Bundesfinanzhof muss nun endgültig entscheiden. 
1 FG Düsseldorf, Urt. v. 20.4.2007, 12 K 5766/04, (Revision eingelegt, Az. BFH: X R 40/07), EFG 2008, S. 608, LEXinform 5005983 
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Finanzverwaltung erlässt Regeln zur Pauschalierung der Einkommensteuer für 
Sachzuwendungen 

 
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine 
Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Als Folge muss der Empfänger die Zuwendung nicht versteuern. In einem koordi-
nierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung Stellung genommen: 
 
• Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für alle innerhalb eines 

Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils 
gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitneh-
mer anzuwenden. 

• Die Wahl zur Pauschalierung muss in Bezug auf Dritte spätestens in der letzten Lohnsteuer-Anmeldung des Wirt-
schaftsjahres der Zuwendung getroffen werden. In Bezug auf eigene Arbeitnehmer hat der Unternehmer bis zum 
28. Februar des Folgejahres (Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung) für die Ausübung des 
Wahlrechts Zeit. Kann der schon erfolgte Lohnsteuerabzug eines Arbeitnehmers dann nicht mehr geändert werden, 
muss diesem eine Bescheinigung über die Pauschalierung ausgestellt werden. Die Korrektur des bereits individuell 
besteuerten Arbeitslohns erfolgt dann im Veranlagungsverfahren. Die Entscheidung für die Pauschalsteuer kann zum 
Schutz des Zuwendungsempfängers nicht zurückgenommen werden. 

• Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung ein-
bezogen werden, werden also nicht besteuert. 

• Die Vereinfachungsregelungen zur Aufteilung der Gesamtaufwendungen für VIP-Logen gelten unverändert. Der 
danach ermittelte Geschenkanteil kann pauschaliert besteuert werden. 

• Die Möglichkeit zur Pauschalierung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr 
oder wenn die Aufwendung für die einzelne Zuwendung den Betrag von 10.000 € brutto übersteigen. Bei 
drei Zuwendungen im Wert von jeweils 5.000 € besteht für die ersten beiden die Möglichkeit zur Pauschalierung. Die 
dritte Zuwendung ist vom Empfänger zu versteuern. Bei einer Einzelzuwendung von 15.000 € ist die Pauschalierung 
nicht zulässig. 

• Für eigene Arbeitnehmer gelten Besonderheiten: 
• Bei bestimmten gesetzlichen Bewertungs- oder Pauschalierungsmöglichkeiten, die für Zuwendungen des Unter-

nehmers an seine Arbeitnehmer bestehen (z. B. Firmenwagenbesteuerung, Arbeitgeberrabatte, Abgabe verbillig-
ter Mahlzeiten im Betrieb), findet die Pauschalsteuer von 30 % keine Anwendung. 

• Hat der Unternehmer sonstige Bezüge seiner Arbeitnehmer schon nach anderen Vorschriften pauschaliert, muss 
er dies nicht rückgängig machen, wenn er sich entscheidet, für die Sachzuwendungen an seine Arbeitnehmer die 
neue Pauschalsteuer von 30 % zu entrichten. Sofern nach den verfahrensrechtlichen Regelungen noch möglich, 
kann eine Rückabwicklung einheitlich für alle betroffenen Arbeitnehmer erfolgen. Sodann kann die 30%-ige Pau-
schalsteuer auch auf die sonstigen Bezüge (Sachzuwendung) zur Anwendung kommen. 

• Wenn Mahlzeiten aus besonderem Anlass oder Aufmerksamkeiten (z. B. Geburtstagsgeschenk) den Betrag von 
40 € überschreiten, kann die Pauschalsteuer von 30 % angewandt werden. Dies gilt auch bei Überschreitung der 
monatlichen Freigrenze von 44 € für sonstige Sachbezüge. 

• Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von 35 € pro Wirt-
schaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer 
als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar 
sind. 

• Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die Pauschalierung anwendet. Eine 
besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

• Besondere Aufzeichnungspflichten für die Ermittlung der Zuwendungen, für welche die Pauschalierung angewandt 
wird, bestehen nicht. Aus der Buchführung oder den Aufzeichnungen muss sich ablesen lassen, dass bei Wahl-
rechtsausübung alle Zuwendungen erfasst wurden und dass die Höchstbeträge nicht überschritten wurden. Pauschal 
versteuerte Zuwendungen müssen nicht zum Lohnkonto genommen werden. 

 
 

Übermittelte Lohnsteuerbescheinigung kann nicht geändert werden 
 
Wurden die Daten für eine Lohnsteuerbescheinigung an das Finanzamt übermittelt, kann der Arbeitnehmer eine nach-
trägliche Berichtigung der Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr verlangen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfi-
nanzhof1 
 
Einer Arbeitnehmerin war eine Abfindung i. H. v. 150.000 DM netto zugesagt worden. Die Berechnung des auf diese 
Abfindung entfallenden Lohnsteuerbetrags hielt die Arbeitnehmerin für falsch. Im Rahmen der Veranlagung ergab sich 
eine weit höhere Steuerbelastung. Ursache hierfür waren laufende Einkünfte aus einer weiteren Arbeitnehmertätigkeit 
im Kalenderjahr der Abfindungszahlung. Sie verklagte daraufhin den Arbeitgeber beim Finanzgericht auf Neuberech-
nung der Abfindung und Ausstellung einer geänderten Lohnsteuerbescheinigung. 
 
Das Gericht wies dies mit der Begründung zurück, dass Finanzgerichte für Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber nicht zuständig sind. Diese Aufgabe kommt den Arbeitsgerichten zu. 
1 BFH, Urteil v. 13.12.2007, VI R 57/04, DB 2008, S. 737, BFH/NV 2008, S. 878, LEXinform 0586034 
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Anerkennung von Mietverträgen zwischen nahen Angehörigen bei familiärem 
Zusammenleben 

 
Mietverträge zwischen nahen Angehörigen sind nicht nur ihrem Inhalt nach daraufhin zu überprüfen, ob sie dem zwi-
schen fremden Dritten Üblichen entsprechen. Auch die tatsächliche Durchführung des Mietverhältnisses ist einer sol-
chen Überprüfung zu unterziehen. 
 
Hierzu ergeben sich aus einem Beschluss des Bundesfinanzhofs1 einige Hinweise: 
 
Ein Mietverhältnis ist dann nicht anzuerkennen, wenn sich die Nutzungsüberlassung im Rahmen einer familiären Haus-
gemeinschaft vollzieht. Kriterien für diese Betrachtung sind ein gemeinsamer Zugang zur Wohnung und vollständig 
miteinander verflochtene Wohnbereiche. Es handelt sich dann um ein übliches Wohnverhältnis, bei dem 
zwei Generationen unter einem Dach zusammenleben. 
1 BFH, Beschl. v. 26.2.2008, IX B 226/07, BFH/NV 2008, S 791, LEXinform 5904278 
 
 

Bundesverfassungsgericht bestätigt Abfärberegelung 
 
Das Bundesverfassungsgericht1 hält die so genannte Abfärberegelung für gerechtfertigt. Von Abfärberegelung spricht 
man, wenn eine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit erzielende Personengesellschaft teilweise auch Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb erzielt. In diesen Fällen infizieren die Einkünfte aus Gewerbebetrieb die aus selbstständiger Arbeit mit der 
Folge, dass sämtliche Einkünfte der Personengesellschaft gewerblich werden und damit der Gewerbesteuer unterliegen. 
 
Auf Grund der Anrechnung der Gewerbesteuer (ab 2008 3,8faches des Gewerbesteuermessbetrags) auf die Einkom-
mensteuer wird die dadurch entstehende Belastung zwar gemildert, bei hohen Gewerbesteuersätzen verbleibt aber 
immer noch eine Zusatzbelastung. 
 
Die Abfärbung kann vermieden werden, wenn z. B. eine personenidentische weitere Personengesellschaft gegründet 
wird, die ausschließlich den gewerblichen Teil abwickelt2. 
1 BVerfG, Beschl. v. 15.1.2008, 1 BvL 2/04, DB 2008, S. 1243, LEXinform 0585628 
2 BFH, Urt. v. 19.2.1998, IV R 11/97, BStBl 1998 II, S. 603, LEXinform 0146511 
 
 

Verhängung von Ordnungsgeld wegen Nichteinreichens von Jahresabschlüssen 
 
Die Verhängung von Ordnungsgeld durch das Registergericht wegen Nichteinreichens von Jahresabschlüssen für vor 
dem 1. Januar 2006 begonnene Geschäftsjahre ist auch nach dem 1. Januar 2007 weiterhin möglich und geboten. Dies 
hat das Oberlandesgericht München1 im Fall eines GmbH-Geschäftsführers entschieden, gegen den das Amtsgericht mit 
Beschluss vom 5. Oktober 2007 wegen Nichtvorlage der Unterlagen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 
ein Ordnungsgeld in Höhe von 3.000 € festgesetzt hatte. 
1 OLG München, Beschl. 18.2.2008, 31 Wx 87/07, GmbHR 2008, S. 365, LEXinform 5210808 
 
 

GmbH-Reform vom Bundestag verabschiedet 
 
Am 26. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen (MoMiG) beschlossen. Nach Zustimmung des Bundesrats soll das Gesetz im Oktober/November 2008 
in Kraft treten. 
 
Ziel des Gesetzes ist die Beschleunigung von Unternehmensgründungen, die Erhöhung der Attraktivität der GmbH als 
Rechtsform sowie die Bekämpfung von Missbräuchen. 
 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
 
Beschleunigung von Unternehmensgründungen: 
 
Erleichterung der Kapitalaufbringung und Übertragung von Gesellschaftsanteilen 
• Als Einstiegsvariante zur normalen GmbH wird insbesondere für Existenzgründer eine sog. haftungsbeschränkte 

Unternehmergesellschaft eingeführt. Dabei handelt es sich nicht um eine neue Rechtsform, sondern um eine GmbH, 
die zunächst ohne Mindeststammkapital gegründet werden kann, bei der das Mindeststammkapital dann aber durch 
Reduzierung der Gewinnausschüttungen nach und nach angespart werden soll. 

• Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro lauten (bislang muss die Stamm-
einlage mindestens 100 € betragen und darf nur in Einheiten aufgeteilt werden, die durch 50 teilbar sind). Damit 
können Geschäftsanteile künftig leichter aufgeteilt, zusammengelegt und übertragen werden. 
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• Gesellschafter können künftig auch mit einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber der Gesell-
schaft erfüllen. Das Gesetz sieht vor, dass der Wert der geleisteten Sache auf die Bareinlageverpflichtung des Ge-
sellschafters angerechnet wird. Die Anrechnung erfolgt erst nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister. 
Weiß der Geschäftsführer also von der geplanten verdeckten Sacheinlage, so darf er in der Handelsregisteranmel-
dung nicht versichern, die Bareinlage sei erfüllt. 

 
Einführung von Musterprotokollen 
 
Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) werden 
zwei beurkundungspflichtige Musterprotokolle als Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfügung gestellt. Bei Verwendung 
des Musterprotokolls, in dem Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Gesellschafterliste in einem Doku-
ment vereint werden, fallen zukünftig erheblich geringere Notargebühren an. 
 
Beschleunigung der Registereintragung 
 
• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das Eintragungsverfahren voll-

ständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Dementsprechend sind keine Genehmigungsur-
kunden mehr beim Registergericht einzureichen. 

• Bei Gründung von Ein-Personen-GmbHs wird künftig auf die Stellung besonderer Sicherheitsleistungen verzichtet. 
• Bei der Gründungsprüfung kann das Gericht nur noch dann Nachweise verlangen, wenn es bezüglich der ordnungs-

gemäßen Kapitalaufbringung erhebliche Zweifel hat. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeitskontrolle auf die Frage 
beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. 

 
Erhöhung der Attraktivität der GmbH als Rechtsform: 
 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
 
Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber EU-Auslandsgesellschaften soll es deutschen Gesellschaften 
ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem Satzungssitz übereinstimmt. Deut-
sche Konzerne können danach zukünftig ihre Auslandstöchter in der Rechtsform der vertrauten GmbH führen. 
 
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen 
 
Nach dem Vorbild des Aktienregisters gilt künftig nur derjenige als Gesellschafter, der in die Gesellschafterliste einge-
tragen ist. Durch die damit transparentere Struktur der Anteilseigner können Geschäftspartner der GmbH lückenlos und 
einfach nachvollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. Veräußerer und Erwerber von Gesellschaftsanteilen erhalten 
den Anreiz, die Gesellschafterliste aktuell zu halten. 
 
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
 
Die Gesellschafterliste dient künftig auch als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen. 
Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, kann darauf vertrauen, dass die in der Gesellschafterliste verzeichnete Person auch 
wirklich Gesellschafter ist. Ist eine unrichtige Eintragung in der Gesellschafterliste für mindestens drei Jahre unbean-
standet geblieben, so gilt der Inhalt der Liste dem Erwerber gegenüber als richtig. Entsprechendes gilt für den Fall, dass 
die Eintragung zwar weniger als drei Jahre unrichtig, die Unrichtigkeit dem wahren Berechtigten aber zuzurechnen ist. 
 
Sicherung des Cash-Pooling 
 
Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liquiditätsausgleich zwischen den Unternehmensteilen im Konzern, wobei Mittel 
von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft zu einem Cash-Management geleitet werden. Im Gegenzug 
erhalten die Tochtergesellschaften Rückzahlungsansprüche gegen die Muttergesellschaft. Zukünftig kann eine Leistung 
der Gesellschaft an einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet 
werden, wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt, also der Gegenleistungs- oder Rückerstattungsanspruch der Gesellschaft 
gegen den Gesellschafter die Auszahlung deckt und zudem vollwertig ist. Eine entsprechende Regelung soll auch im 
Bereich der Kapitalaufbringung gelten, wobei hier allerdings der Rückgewähranspruch nicht nur vollwertig, sondern 
liquide sein muss. Zudem ist das Hin- und Herzahlen in der Anmeldung der Gesellschaft offen zu legen. 
 
Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
 
Im Rahmen der erheblichen Vereinfachung und grundlegenden Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts wird es eine 
Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen nicht mehr geben. Hat ein Ge-
sellschafter der GmbH Vermögenswerte zur Nutzung überlassen, kann er künftig seinen Aussonderungsanspruch wäh-
rend der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens für eine Zeit von einem Jahr ab dessen Eröffnung, nicht geltend 
machen. Dem Gesellschafter wird dafür ein finanzieller Ausgleich zugebilligt. 
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Bekämpfung von Missbräuchen: 
 
• Zu Beschleunigung der Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften muss zukünftig in das Handelsregister eine 

inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, Einzelkaufleute, 
Personenhandelsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen. Wenn unter dieser Anschrift eine Zustellung faktisch 
unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber juristischen Personen eine öffentliche Zustellung im Inland 
zu bewirken. 

• Im Fall der Führungslosigkeit der Gesellschaft werden die Gesellschafter verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder 
Gesellschafter bei Kenntnis vom Insolvenzgrund oder von der Führungslosigkeit an deren Stelle einen Insolvenzan-
trag stellen. 

• Das an Geschäftsführer gerichtete Verbot von Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. nach Fest-
stellung der Überschuldung wird erweitert. Es gilt zukünftig auch für Zahlungen, mit denen Geschäftsführer Beihilfe 
zur Ausplünderung der Gesellschaft durch die Gesellschafter leisten und dadurch die Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft herbeiführen. 

• Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen Insolvenzverschlep-
pung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen auf Grund allgemeiner Straftatbestände 
mit Unternehmensbezug erweitert. Das gilt auch bei Verurteilungen wegen vergleichbarer Straftaten im Ausland. 
Außerdem haften künftig Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person, die nicht Geschäftsführer 
sein kann, die Führung der Geschäfte überlassen, der Gesellschaft für Schäden, die diese Person der Gesellschaft 
zufügen. 

 

Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung bei Rechnungsberichtigung wegen unbe-
rechtigt ausgewiesener Umsatzsteuer bedeutsam 

 
Wird in einer Rechnung Umsatzsteuer unberechtigt ausgewiesen, schuldet der Rechnungsaussteller diese Umsatzsteuer. 
Der Rechnungsempfänger kann diese Vorsteuer jedoch nicht abziehen. Falls der Empfänger doch Vorsteuer abgezogen 
hat, wirkt eine Korrektur der fehlerhaften Rechnung in einem späteren Veranlagungszeitraum auf das Jahr der Leistung 
und Abrechnung zurück. 
 
In dem vom Bundesfinanzhof1 entschiedenen Fall hatte ein Unternehmer im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im 
Ganzen mit Umsatzsteuer abgerechnet und das Finanzamt dem Erwerber zunächst den Vorsteuerabzug gewährt. Erst 
später stellte sich heraus, dass dieser Vorgang nicht steuerbar und damit ein Vorsteuerabzug nicht möglich war. Das 
Finanzamt forderte die Vorsteuern von dem Rechnungsempfänger zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich nach Rech-
nungsberichtigung durch den Veräußerer, zurück. Dies hat das Gericht verneint. 
 
Dieser Frage kommt unter Berücksichtigung der Verjährungsvorschriften besondere Bedeutung zu. Ist für den Veranla-
gungszeitraum des fehlerhaften Vorsteuerabzugs Festsetzungsverjährung eingetreten, hat eine spätere Korrektur der 
Rechnung durch den Rechnungsaussteller insoweit keine Auswirkung. 
1 BFH, Urt. v. 6.12.2007, V R 3/06, LEXinform 0587219 
 

Erwerber eines Betriebs haftet für alle Betriebssteuern 
 
Die Betreiberin eines Imbissbetriebs hatte von einer in Zahlungsschwierigkeiten befindlichen GbR sämtliche im Geschäft 
befindlichen Wirtschaftsgüter sowie den Warenbestand erworben. Sie trat auch in den Mietvertrag, in die Versiche-
rungsverträge und in die Dienstverträge mit den Arbeitnehmern ein. Der Kaufpreis wurde durch Übernahme von Schul-
den der GbR gegenüber dem Vermieter und weiterer Darlehensgeber bezahlt. Nicht bedacht hatte die Geschäftsfrau, 
dass das Finanzamt sie wegen der betrieblichen Steuerschulden der GbR in Anspruch nehmen konnte, was auch ge-
schah. 
 
Dagegen wehrte sich die Geschäftsfrau. Der Bescheid sei unter dem Vorbehalt der Nachprüfung zu erlassen und wegen 
der Kirchenlohnsteuer hafte sie nicht. 
 
Der Bundesfinanzhof1 belehrte sie eines Besseren. Haftungsbescheide können, auch nachdem sie unanfechtbar gewor-
den sind, ganz oder teilweise geändert werden2. Der Vorbehalt der Nachprüfung gilt nur für Steuerbescheide. Für die 
Kirchenlohnsteuer (Steuerabzugsbetrag) der GbR hafte sie3. 
 
Hinweis: Der Erwerber eines Betriebs haftet für die betrieblichen Steuerschulden und für Steuerabzugsbeträge des 
Verkäufers, und zwar für die Beträge, die seit dem Beginn des letzten, vor dem Erwerb liegenden Kalenderjahrs ent-
standen sind und bis zum Ablauf von einem Jahr nach Anmeldung des Betriebs durch den Erwerber festgesetzt oder 
angemeldet werden. Die Haftung beschränkt sich auf den Bestand des übernommenen Betriebs. Es bietet sich deshalb 
an, sich vom Verkäufer vor Übernahme des Betriebs eine Bescheinigung des Finanzamts über bestehende Steuerschul-
den vorlegen zu lassen. Außerdem sollte der Rat des Steuerberaters eingeholt werden. 
1 BFH, Beschl. v. 17.3.2008, V B 173/06, BFH/NV 2008, S. 1108, LEXinform 5904370 
2 BFH, Urt. v. 12.8.1997, VII R 107/96, BStBl 1998 II, S. 131, LEXinform 0144811 
3 Dazu auch BFH, Urt. v. 12.12.1996, VII R 53/96, BFH/NV 1997, S. 386, LEXinform 0140335 
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Abbuchungsverfahren benachteiligt Verbraucher, Einzugsermächtigung nicht 
 
Es gibt zwei Arten von Lastschriftverfahren: Beim Abbuchungsverfahren erteilt der Kunde seiner Bank im Voraus den 
Auftrag, Lastschriften des darin bezeichneten Gläubigers einzulösen. Bei der Einzugsermächtigung erteilt der Kunde 
dem Gläubiger die Berechtigung, Forderungen zum Fälligkeitstermin von seinem Konto einzuziehen. 
 
Bekannter und weiter verbreitet ist das Einzugsermächtigungsverfahren. Wesentlicher Vorteil gegenüber dem Abbu-
chungsverfahren ist für den Kunden, dass er bei der Einzugsermächtigung der Belastung seines Kontos durch Widerruf 
entgegentreten kann. 
 
Für den Gläubiger sind Lastschriftverfahren mit erheblichen Rationalisierungseffekten und Kosteneinsparungen verbun-
den. Bei Verwendung von vorformulierten Vertragstexten sollte in diesbezüglichen Klauseln allerdings nur das Einzugs-
ermächtigungsverfahren vorgesehen werden. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs1 benachteiligt das Abbuchungs-
verfahren den Verbraucher unangemessen2 und kann deshalb in Allgemeinen Geschäftsbedingungen grundsätzlich nicht 
wirksam vereinbart werden. 
1 BGH, Urt. v. 29.5.2008, III ZR 330/07, Pressemitteilung Nr. 100/2008, LEXinform 0174237 
2 § 307 Abs. 1, Abs.  2 Nr. 1 BGB 


